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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §11;

EStG 1972 §4 Abs2;

EStG 1972 §9;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1990/6;

Rechtssatz

Die "Umwandlung" einer Rücklage für nichtentnommenen Gewinn in eine Investitionsrücklage stellt auf jeden Fall eine

Bilanzänderung dar. Sie kann nicht als Inanspruchnahme einer "anderen" Investitionsbegünstigung angesehen

werden.
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